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ERKLÄRUNG ZUR BARRIEREFREIHEIT 

Allgemeine Beschreibung der Dienstleistung  

BAUHAUS (Impressum) ist Ihr Spezialist für 
Werkstatt, Haus und Garten. Egal, ob es um 
Gartenbau, Innenausbau oder Ihre Werkstatt 
geht, BAUHAUS hat alle Informationen und die 
passenden Produkte für Sie. Im BAUHAUS Online 
Shop werden Produkte sowie Dienstleistungen für 
den Garten-, Bau- und Hausbedarf angeboten.  

Beschreibungen und Erläuterungen, die zum 
Verständnis der Durchführung der 
Dienstleistung erforderlich sind 

Weitere Informationen entnehmen Sie unseren 
Allgemeinen Verkaufsbedingungen, 
Widerrufsbelehrung und den 
Datenschutzinformationen. 

Feedback und Kontaktangaben 
Sollten Sie Vorschläge für die Verbesserung der 
Barrierefreiheit haben, können Sie sich gerne an 
uns wenden. Für Hinweise und Verbesserungs-
vorschläge sind wir stets dankbar. Wir werden uns 
um eine baldige Umsetzung der Korrektur-
wünsche und Vorschläge kümmern. 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich an: 
compliance@bauhaus.info 

Diese Erklärung zur Barrierefreiheit gilt für 
bauhaus.info. 

Merkmale der Barrierefreiheit unseres 
Internetauftritts 

BAUHAUS (Impressum) ist bemüht, die Website 
bauhaus.info und die BAUHAUS App im Einklang 
nach den folgenden Rechtsgrundlagen zugänglich 
zu machen: 

• Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) 

• Verordnung über die 
Barrierefreiheitsanforderungen für 
Produkte und Dienstleistungen nach dem 
Barrierefreiheitsstärkungsgesetz = 
Verordnung zum 
Barrierefreiheitsstärkungsgesetz 
(BFSGV) 

• Richtlinien für barrierefreie Webinhalte = 
Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG) 

Nach diesen Rechtsgrundlagen muss unser 
Internetauftritt vier Prinzipien der Barrierefreiheit 
erfüllen: 

Wahrnehmbarkeit: Informationen und 
Funktionen unseres Internetauftritts sollen 
möglichst von allen wahrgenommen 
werden können. 

Bedienbarkeit: Funktionen des 
Internetauftritts sollen möglichst für alle 
bedienbar sein. 

Verständlichkeit: Inhalte sollen möglichst 
für alle lesbar und klar verständlich sein. 

Robustheit: Webseiten-Inhalte müssen 
möglichst mit sogenannten assistiven 
Techniken kompatibel sein. 

Stand der Vereinbarkeit mit den 
Anforderungen 
Die nachstehend aufgeführten Inhalte sind nach 
den vorgenannten Kriterien barrierefrei 
(Konformitätsstufe AA der Richtlinien für 
barrierefreie Webinhalte – Web Content 
Accessibility Guideline (WCAG)). Die 
Anforderungen werden in einem kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess sukzessive bearbeitet. 
bauhaus.info 

Wahrnehmbarkeit:  

Informationen und Inhalte müssen für alle 
Nutzer:innen wahrnehmbar sein – unabhängig 
von Sinneseinschränkungen. 

Insbesondere umgesetzt (Beispiele): 

• Farbkontraste wurden überarbeitet, um 
Texte und wichtige UI-Elemente für 
Menschen mit Sehbeeinträchtigungen 
besser sichtbar zu machen. 

• Alt-Texte für relevante Bilder (z. B. 
Teaser, Bühnen, Produktbilder) werden 
systematisch insbesondere bei neuen 
Inhalten ergänzt. 

• Strukturierte Überschriften und 
semantisch korrekte HTML-Tags 
verbessern die Verständlichkeit für 
Screenreader. 

Bedienbarkeit: 

Alle Funktionen müssen per Tastatur nutzbar sein, 
und es darf keine Barrieren bei der Bedienung 
geben. 

Insbesondere umgesetzt (Beispiele): 

• Für Produktbestellungen sind die 
Bereiche (Produktnavigation, Formulare) 
bereits per Tastatur bedienbar. 

• Fokus-Zustände bei interaktiven 
Elementen (Buttons, Links, Formulare) 
wurden eingeführt. 

Verständlichkeit: 

Nutzer:innen müssen Inhalte und Bedienabläufe 
leicht verstehen und vorhersehen können. 

https://www.bauhaus.info/impressum
https://www.bauhaus.info/agb
https://www.bauhaus.info/widerrufsbelehrung
https://www.bauhaus.info/datenschutz
mailto:compliance@bauhaus.info
https://www.bauhaus.info/impressum
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Insbesondere umgesetzt (Beispiele): 

• Durch eine bessere HTML-Struktur und 
semantische Auszeichnung wird die Seite 
für Screenreader-Nutzer:innen besser 
nachvollziehbar. 

• Formulare wurden überarbeitet, um 
Eingabefelder klarer zu beschreiben. 

Robustheit: 
Inhalte sollen mit möglichst vielen Browsern, 
Geräten und assistiven Technologien zuverlässig 
funktionieren. 

Insbesondere umgesetzt (Beispiele): 

• Der Einsatz von ARIA-Attributen 
unterstützt die Kompatibilität mit 
Screenreadern. 

• Das neue Frontend-Designsystem wird 
von Beginn an unter dem Aspekt 
semantischer und standardkonformer 
Umsetzung entwickelt. 

Erstellung dieser Erklärung zur 
Barrierefreiheit 

Diese Erklärung wurde am 28.06.2025 erstellt. 
 
Marktüberwachungsbehörde  
Marktüberwachungsstelle der Länder für die 
Barrierefreiheit von Produkten und 
Dienstleistungen (MLBF - in Errichtung) 
c/o Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung Sachsen-Anhalt 
Postfach 39 11 55 
39135 Magdeburg 
Telefon: 0391 567 4530 
E-Mail: MLBF(at)ms.sachsen-anhalt.de 


